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Prof. Dr. David Lorenz 
Mitglied in den Gutachterausschüssen von Karlsruhe, Rastatt und Gaggenau - Website: www.sv-lorenz.net 
VON DER IHK KARLSRUHE ÖFFENTLICH BESTELLTER UND VEREIDIGTER SACHVERSTÄNDIGER 

FÜR DIE BEWERTUNG VON BEBAUTEN UND UNBEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN 

Schwarzwaldhochstr. 47, 76571 Gaggenau, Tel. (07204) 8389, Fax (07204) 8105, E-mail: david.lorenz@sv-lorenz.net 

VERKERHSWERTGUTACHTEN 
Az: 1 K 49/23 

Der Verkehrswert für das (mit einem Zweifamilienwohnhaus (Haushälfte) 
nebst Garagen) bebaute Grundstück Flst.-Nr. 87/6 in 75399 Unterrei­
chenbach, Kirchstraße 12/1 wurde gemäß den nachstehenden Ausführungen 
und Berechnungen zum Wertermittlungsstichtag 08.04.2024 ermittelt zu 

EUR 465.000,00 
(in Worten: Vierhundertfünfundsechzigtausend Euro). 

Gaggenau, 26.04.2024 Digitale Aus
rtigung 
Az (SV intern): WG 140/24-75399 
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I. Allgemeine Angaben - Beteiligte, Auftrag, Unterlagen 

Geschäftsnummer: 
Beschluss vom: 
In Sachen: 

Bewertungsobjekt: 

1. Auftraggeber/in: 

1.a) Eigentümer/in: 

1.b) Nutz er/Mieter: 

1 K 49/23 
06.02.2024 
Zwangsversteigerungsverfahren z um Zwe­
cke der Aufhebung der Gemeinschaft 

Zweifamilienwohnhaus (Haushälfte) nebst 
Garagen 
Flurstück-Nr.: 87/6 
Straße: Kirchstraße 12/1 
Ort: 75 39 9  Unterreichenbach. 
Wohnfläche/n 
(ca. -Angaben; nach vorliegenden Unterlagen/ ohne Ge­

währ): 

UG. (Whg. Nr. 1) ca. 21, 88 qm 
EG. (Whg. Nr. 1) ca. 141, 46 qm 
OG. (Whg. Nr. 2) ca. 101, 42 qm 
DG. (Whg. Nr. 2) ca. 5 8, 08 qm 
Wohnflächen ca. 322, 84 b 

zuzügl.: UG.-Flur, Kellerräume, Heizraum, Öl­
tankraum; 
Hauszugang/Zufahrt und Garagenzufahrten, 2 Ga­
ragen; 
Vor-/Gartenbereich/e. 

Hinweis: Maßgebend für die Verkehrswertermitt­
lung nach dem Sachwertverfahren sind nicht die 
ermittelten/geschätzten Wohnflächen sondern die 
ermittelte/geschätzte Bruttogrundfläche (BGF = 
Su=e der Grundflächen aller Grundrissebenen ei­
nes Bauwerks u. deren konstruktive  schließun­
gen). 

Amtsgericht Calw 
Vollstreckungsgericht 
Schillerstr. 11 
75 365 Calw. 

Siehe Grundbuchausz ug (Anlage 4) . 

Das Bewertungsobjekt war z um Stichtag 
laut Angabe im Ortstermin wie folgt ge­
nutz t: 
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2. Besichtigte Räume: 

3. Gutachtenz weck: 

Die Wohnung Nr. 1 im EG. und UG. sowie 
eine Garage waren leerstehend; 
Die Wohnung Nr. 2 im OG. und DG. sowie 
eine Garage war eigengenutz t durch die 
Mit-/Eigentümerin und Familienangehö­
rige. 

Der Sachverständige stimmte den Bege­
hungstermin mit den Beteiligten ab. 

Besichtigt wurde das gesamte Bewertungs­
objekt in den Außen- und Innenbereichen. 

Ermittlung des Verkehrswertes gee.§ 194 
BauGB. 
Wertermittlung nach§ 7 4  a Abs. 5 ZVG gee. 
Beschluss des Amtsgerichts Calw - Voll­
streckungsgericht - vom 06.02.2024. 

Ausz ug aus dem Beschluss vom 06.02.2024: 

Im Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke der 
Aufhebung der Gemeinschaft 

    
- Antragstellerin und Antragsgegnerin -

Proz essbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte  Rechtsanwälte,     

 
gegen 

1)     
- Antragsgegner -

2)    
- Antragsgegner und Antragsteller -

Proz essbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt ,  7 1083 Herrenberg 
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3)    
- Antragsgegnerin -

Proz essbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte     ,  

 

Versteigerungsobjekt: 

Eingetragen im Grundbuch von Unterreichenbach 
je Anteil 1/4 an 

Gemarkung Flurstück Wi5scha�sa6 u. La- Anschri� m' Blatt 
ge 

Unterreichenbach 87/6 Gebäude- und Freiflä- Kirchstraße 12/1 1.073 2523 
ehe SV 2 

hat das Amtsgericht Calw am 06.02.2024 beschlossen: 

Zur Vorbereitung des Versteigerungstermins ist der Verkehrswert 
der Beschlagnahmeobjekte z u  schätz en. 

Wertermittlungsstichtag/e: 08.04.2024 
Qual itätsstichtag/e: 

4. Ortsbesichtigung: 

5.  Unterlagen: 

08.04.2024 

08.04.2024, 16.00 Uhr 
Beim Ortstermin (OT) waren anwesend: 
Frau  (z eitweise) ; 
Frau  (z eitweise) ; 
Herr  (ab ca. 16.15 Uhr) ; 
der Sachverständige (SV) Prof. Dr. David 
Lorenz . 

Planunterlagen mit Flächenberechnung so­
wie Außen- und Innenbesichtigung des be­
wertungsrelevanten Anwesens; 
Wohn-/Nutz fläche/n und BGF geschätz t bz w. 
überschlägig ermittelt nach vorliegenden 
Unterlagen; eine Überprüfung der Wohn-/ 
Nutz fläche/n und BGF bz w. ein vollständi­
ges örtliches Aufmaß mit anschließender 
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Flächenberechnung war nicht Auftragsbe­
standteil des Wertgutachtens; 
Ortsbesichtigung durch den Sachverstän­
digen am 08.04.2024; 
Stadtplan/Ortsplan, Luftbild, fotogra­
fische Dokumentation/en des Sachverstän­
digen beim Ortstermin. 

6. Weitere Unterlagen: 6.1 Grundbuchauszug vom 17.01.2024, 
Amtsgericht Böblingen. 

7. Grundbuchdaten: 

6.2 Bodenrichtwerte nach Feststellung 
des örtl. Gutachterausschusses. 

6.3 Planungsrechtliche Angaben bei der 
Planungsbehörde. 

6.4 Ein Energieausweis wurde nicht vor­
gelegt bzw. ist nicht vorhanden. 

7 .1 Der zu bewertende Grundbesitz ist 
eingetragen im Grundbuch von Unter­
reichenbach, Blatt Nr. 2523. 

7.2 Im Bestandsverzeichnis ist einge­
tragen: 
Flurstück-Nr. 87/6, 
Kirchstraße 12/1, 
Gebäude- und Freifläche, 
1. 073 qm. 

7.3 Als Eigentümer/in ist/sind einge­
tragen: 

Siehe Grundbuchauszug, Anlage 4. 

7.4 In Abt. II ist eingetragen: 

Zwangsversteigerungsvermerk (siehe 
Anlage 4) . 
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Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgte seit Mitte der 80er 
Jahren nach der Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung 
der Verkehrswerte von Grundstücken - der Wertermittlungsverord­
nung (WertV 88) vom 6.12.1988 (BGBl.I 1986, 2209), geändert durch 
Art. 3 des Bau- und Raumordnungsgesetzes vom 18.8.1997 (BGBl.I 
1997, 2081). 

Mit Erlass des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadt­
entwicklung (BMVBS) wurde die WertV durch die Immobilienwert­
ermittlungsverordnung vom 19.5.2010 - ImmoWertV - ersetzt und 
trat am 1.Juli 2010 in Kraft; gleichzeitig trat die WertV außer 
Kraft. 
Weiterhin maßgeblich für die Ermittlung des Verkehrswertes sind 
bzw. waren die Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte 
von Grundstücken (Wertermittlungsrichtlinien - WertR). Für zu­
rückliegende Wertermittlungsstichtage sind dies die WertR 76/96 
bzw. WertR 91/96 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Mit Erlass des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- u. Wohnungs­
wesen (BMVBW) vom 19.7.2002 (BAnz.Nr. 238a vom 20.12.2002) wur­
den die Wertermittlungsrichtlinien (WertR 02) mit allen ihren 
Änderungen (einschl. EURO-Umstellung) neu bekannt gemacht. Mit 
Erlass des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtent­
wicklung (BMVBS) wurden die WertR 02 durch die Wertermittlungs­
richtlinien vom 1.3.2006 - WertR 06 - ersetzt. 

Die Überarbeitung der WertR 06 erfolgte schrittweise in Form von 
drei Einzelrichtlinien: der Richtlinie zur Ermittlung des Ver­
gleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie -VW­
RL) vom 20.03.2014 (BAnz. Amtlicher Teil vom 11.04.2014, B3); 
der Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie 
- SW-RL) vom 05.09.2012 (BAnz. Amtlicher Teil vom 18.10.2012, 
Bl) u. der Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswertes (Ertrags­
wertrichtlinie - EW-RL) vom 12.11.2015 (BAnz. Amtlicher Teil vom 
04.12.2015, B4). 
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Die drei neuen Richtlinien ersetzten die entsprechenden Rege­
lungen und Anlagen zu den einzelnen Wertermittlungsverfahren in 
den WertR 06. Für Bereiche, die von den neuen Einzelrichtlinien 
nicht erfasst werden, bleiben bzw. blieben die WertR 06 sinngemäß 
anwendbar, soweit dies mit der ImmoWertV vereinbar ist. 

Die ImmoWertV wurde in 2021 novelliert und trat am 01.01.2022 in 
Kraft (BGBl.I 2021, Nr. 44, 2805) - nachfolgend als ImmoWertV 
2021 bezeichnet. Der Gesetzgeber, unter Zuständigkeit des Bun­
desministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI) hat es 
dabei allerdings nicht bei einer "Novellierung" der bisherigen 
ImmoWertV belassen, sondern hat nunmehr mit der ImmoWertV 2021 
ein umfassenderes Regelwerk geschaffen, welches nun auch die 
bisherigen Einzelrichtlinien in sich vereint. 
Zur ImmoWertV 2021 gibt es zudem sogenannte Muster-Anwendungs­
hinweise ( ImmoWertA) , welche der einheitlichen Anwendung der 
ImmoWertV dienen und ergänzende, unverbindliche Hinweise und 
Erläuterungen zur ImmoWertV enthalten. Diese Anwendungshinweise 
liegen in der finalen Fassung seit 20. September 2023 vor und 
werden vom Verordnungsgeber zur Anwendung empfohlen, wenn der 
Anwendungsbereich der ImmoWertV eröffnet ist. 

Gemäß § 53 ist die ImmoWertV 2021 bei Verkehrswertgutachten an­
zuwenden, die nach dem 31.12.2021 erstatten werden; auch dann, 
wenn sich das Gutachten auf einen Wertermittlungsstichtag be­
zieht, der vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der ImmoWertV 
2021 gelegen ist. 

Nach § 10 Abs. 2 ImmoWertV 2021 �ss sich allerdings die Ver­
kehrswertermittlung in den Fällen, in denen zum maßgeblichen 
Stichtag lediglich solche für die Wertermittlung erforderlichen 
Daten vorliegen, die nicht nach den von der ImmoWertV 2021 vor­
gegebenen Modellen und Modellansätzen ermittelt worden sind, an 
denjenigen Modellen und Modellansätzen ausrichten, die den je­
weils zur Verfügung stehenden erforderlichen Daten zugrunde lie­
gen. 
Dies betrifft nicht nur den Zeitraum der Umstellung auf die Immo­
WertV 2021, sondern vor allem Wertermittlungen, die sich auf 
zurückliegende Stichtage beziehen (retrograde Wertermittlung). 
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Die Vorschrift des § 10 Abs. 2 ImmoWertV 2021 ist von weitrei­
chender Bedeutung, denn sie führt i.d.R. im Ergebnis dazu, dass 
sich die Verkehrswertermittlung bei in der Vergangenheit liegen­
den Stichtagen weitgehend an den Grundsätzen der zum jeweiligen 
Wertermittlungsstichtag maßgeblichen Wertermittlungsverordnung 
(WertV bzw. ImmoWertV) und Wertermittlungsrichtlinien orientie­

ren muss. 

III. Wertermittlungsver"hren 

Aufgrund der Wertermittlungsverordnung bzw. der Immobilienwert­
ermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Verkehrswertes das 
Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Schwert­
verfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. 

Der Verkehrswert (Marktwert) wird hierbei durch den Preis be­
stimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht 
(Wertermittlungsstichtag), im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaf-
ten, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks 
oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rück­
sicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzie­
len wäre. 

Die Verfahren sind nach Art des Gegenstandes der Wertermittlung 
unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr be­
stehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Ein­
zelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden 
Daten, zu wählen. 

Das Vergleichswertverfahren wird angewandt, wenn sich der Grund­
stücksmarkt an Vergleichspreisen orientiert und wenn eine aus­
reichende Anzahl von geeigneten Kaufpreisen oder ein geeigneter 
Vergleichsfaktor bzw. Bodenrichtwert oder sonstige geeignete Da­
ten für eine statistische Auswertung vorliegen. Es ist das Re­
gelverfahren für die Ermittlung des Bodenwerts unbebauter als 
auch des Bodenwerts bebauter Grundstücke sowie des Verkehrswer­
tes von Eigentumswohnungen. 
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Ausgangspunkt für die Ermittlung des Bodenwertes nach dem Ver­
gleichswertverfahren ist in der Regel der vom Gutachteraus­
schuss der j ew. Gemeinde festgestellte Bodenrichtwert (§ 196; 
durchschnittlicher Lagewert). Die Ermittlung des Bodenrichtwerts 
erfolgt seit 11.01.2011 nach der Bodenrichtwertrichtlinie (BRW­
RL) vom 11.01.2011 (BAnz. Nr. 24 vom 11.02.2011, 597) bzw. seit 
01.01.2022 nach der ImmoWertV 2021. 

Des Weiteren sind als wertbestimmende Grundstücksmerkmale insbe­
sondere Verkehrs- und Geschäftslage, Entwicklungszustand, Art 
und Maß der baulichen oder sonstigen bzw. zulässigen Nutzung, 
Größe und Grundstücksgestalt, Umwelteinflüsse und Bodenbeschaf­
fenheit, ggf. mit dem Grundstück verbundenen Rechte und Belas­
tungen sowie die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grund­
stücksmarkt am Wertermittlungsstichtag zugrunde zu legen. 

Für die Wertermittlung bebauter Grundstücke kann auf dem regio­
nalen Grundstücksmarkt in der Regel das Sachwert- bzw. das Er­
tragswertverfahren herangezogen werden. 

Der Sachwert eines Grundstücks umfasst den Bodenwert und den 
Wert der baulichen Anlagen und sonstigen Anlagen. Die Berechnung 
des Wertes der baulichen Anlagen erfolgt nach Herstellungswer­
ten, die in der Regel über die Bruttogrundfläche (BGF; Summe der 
Grundflächen aller Grundrissebenen) auf der Kostengrundlage der 
jeweils anzuwendenden Normalherstellungskosten (NHK 95, 2 0 0 0, 
2010) und ggf. multipliziert mit dem vom jeweiligen Statisti­
schen Landes- bzw. Bundesamt zum Wertermittlungsstichtag gülti­
gen Baupreisindex ermittelt werden. Dabei sind Alter, Baumängel 
und Bauschäden der baulichen Anlagen sowie sonstige wertbeein­
flussende Umstände (z.B. wirtschaftliche Überalterung) bzw. die 
sog. besonderen obj ektspezifischen Grundstücksmerkmale zu be­
rücksichtigen. Die zur Ermittlung der Bruttogrundfläche (BGF) 
nach DIN 277 bzw. SW-RL/ImmoWertV angesetzten Maße wurden über­
schlägig ermittelt. Eine Überprüfung bzw. örtl. Aufmaß war nicht 
Auftragsbestandteil. 
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Da die vorhandenen Außenanlagen, wie befestigte und befahrbare 
Flächen, Kanalisations- und Versorgungsleitungen außerhalb des 
Gebäudes einschließlich der Kosten für die Hausanschlüsse etc. 
im Sinne der WertV bzw. ImmoWertV einen wesentlichen Bestandteil 
des Bauwertes darstellen und außerdem von Bedeutung für die 
Funktionstüchtigkeit der Gesamtanlage sind, wurden die Kosten 
hierfür in Ansatz gebracht und dem Bauwert zugerechnet. 

Die ImmoWertV sieht vor, den kostenorientierten Sachwert an die 
allgemeinen Wertverhältnisse auf dem örtlichen Grundstücksmarkt 
anzupassen. Hierzu ist der vorläufige Sachwert mit dem zutref­
fenden Sachwertfaktor zu multiplizieren. Sachwertfaktoren werden 
aus dem Verhältnis geeigneter Kaufpreise zu entsprechenden vor­
läufigen Sachwerten vom Gutachterausschuss der j ew. Gemeinde 
ermittelt. Die Berücksichtigung von besonderen obj ektspezif i­
schen Grundstücksmerkmalen erfolgt ge�. ImmoWertV erst anschlie­
ßend ohne Marktanpassung. 

Der Ertragswert eines Grundstücks setzt sich aus dem Bodenwert 
und dem Wert der baulichen Anlagen auf der Grundlage des Ertrags 
zusammen. Für die Ermittlung der Wohn-/Nutzflächen ist die Wohn­
flächenverordnung (WoFlV) o. II.BV. zu Grunde gelegt. 

Bei der Ermittlung des Ertragswertes der baulichen Anlagen ist 
von dem nachhaltig erzielbaren jährlichen Reinertragsanteil aus­
zugehen, der sich aus dem Rohertrag des Grundstücks abzüglich 
der Bewirtschaftungskosten und dem jeweiligen Verzinsungsbetrag 
des Bodenwertes ergibt. 
Der Rohertrag umfasst dabei alle bei einer ordnungsgemäßen Be­
wirtschaftung und zulässigen Nutzung erzielbaren (Miet-) Ein­
nahmen aus dem Grundstück wobei sich die Nettomietansätze an der 
Lage, der Infrastruktur, der vorh. Erschließung, dem Gebäudebe­
stand und deren zulässigen Nutzbarkeit orientieren. Die ange­
nommenen Netto-Kaltmieten bilden hierbei keine Grundlage für ein 
Mieterhöhungsverlangen, sondern es handelt sich um sog. Markt­
mieten, welche ggf. auch bei einer Neuvermietung erzielt werden 
könnten. 
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Nicht umlegbare Bewirtschaftungskosten (wie Verwaltungs-, In­
standhaltungskosten, Mietausfallwagnis; nach Erfahrungssätzen 
u./o. nach EW-RL bzw. ImmoWertV 2021) sind in den unter Beachtung 
der maßgeblichen Preisverhältnisse und Gepflogenheiten des re­
gionalen Miet- und Grundstücksmarktes angenommenen Netto-Kalt­
mieten enthalten und somit von der ermittelten Jahresrohmiete 
(Rohertrag) in Abzug zu bringen. 

Umlagefähige Betriebskosten gemäß Betriebskostenverordnung (Be­
trKV) wie z.B. Grundsteuer, Versicherung/en, etc. bleiben dage­
gen unberücksichtigt. Die Abschreibung ist bereits in den Ver­
vielfältiger eingerechnet. 
Der Reinertragsanteil der baulichen Anlage ist mit dem Ver­
vielfältiger, der sich nach dem Liegenschaftszinssatz und der 
Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen bestimmt, zu kapitali­
sieren. 

Der Liegenschaftszinssatz ist hierbei der Zinssatz, mit dem der 
Verkehrswert von Liegenschaften auf dem Regionalmarkt im Durch­
schnitt verzinst wird. 

Besonderheiten wie zum Beispiel Baumängel oder Bauschäden, von 
den marktüblich erzielbaren Erträgen erheblich abweichende Er­
träge, etc. werden durch marktgerechte Zu- oder Abschläge auf 
den vorläufigen Ertragswert als sonstige wertbeeinflussende Um­
stände bzw. als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
berücksichtigt. 
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Die wesentliche Aufgabe des öbuv. Sachverständigen besteht 
i.d.R. in der Abgabe einer nachvollziehbaren Preisprognose für 
ein hypothetisches Grundstücksgeschäft. Je nach Gutachtenzweck 
bzw. je nach der Wertermittlung zugrunde zu legender Wertdefi­
nition sind aber auch alternative Aufgabenstellungen möglich 
(z.B. Ermittlung Beleihungs- u. Versicherungswerte). In der 
überwiegenden Mehrzahl der Fälle wird der öbuv. Sachverständige 
jedoch zur Ermittlung eines Verkehrswertes ge�. § 194 BauGB 
(Marktwertes) beauftragt. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Verkehrswert eines Grundstücks 
regelmäßig nur annäherungsweise und nicht exakt im Sinne einer 
mathematischen Genauigkeit ermittelt werden kann. 

Sowohl die Wahl des Wertermittlungsverfahrens als auch die Er­
mittlung selbst unterliegen notwendig werdenden Einschätzungen 
und Abwägungen, die nicht geeignet sind, die Gewissheit zu ver­
mitteln, das Objekt werde bei einer Veräußerung exakt den er­
mittelten Wert erzielen (BGH Urteil vom 10.10.2013 - III ZR 
345/12; BGH, Beschluss vom 19. Juni 2008 - V ZB 129/07; NJW-RR 
2008, 1741, 1742 Rn. 11). 
Dementsprechend sind mehr oder weniger unterschiedliche Ergeb­
nisse - in gewissen Toleranzen - unvermeidbar (BGH, Urteil vom 
2. Juli 2004 - V ZR 213/03). 

Das Bundesverfassungsgericht führt hierzu aus, dass „es für 
Grundvermögen keinen absoluten und sicher realisierbaren Markt­
wert gibt, sondern allenfalls ein Marktwertniveau, auf dem sich 
mit mehr oder weniger großen Abweichungen vertretbare Verkehrs­
werte bilden. Dabei wird von einer Streubreite von plus/minus 20 
% der Verkaufspreise für ein und dasselbe Objekt ausgegangen, 
innerhalb derer ein festgestellter Verkehrswert als noch ver­
tretbar angesehen wird." (BVerfG, Beschluss des Ersten Senats 
vom 07. November 2006 - 1 BvL 10/02 - Rn. 137) 

Ein Gutachten ist daher nicht schon dann fehlerhaft, wenn es in 
der Beurteilung einzelner wertbildender Faktoren oder im Ergeb­
nis z.B. von der Wertermittlung eines anderen Sachverständigen 
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abweicht. Vielmehr ist dem Sachverständigen bei der Schätzung 
ein Beurteilungsspielraum zuzubilligen. 

Mangelhaft ist das Gutachten erst dann, wenn der Sachverständige 
der Wertermittlung (vorwerfbar) unzutreffende Tatsachen zugrunde 
legt oder anerkannte Bewertungsgrundsätze missachtet und hier­
durch zu einem unrichtigen Ergebnis gelangt (OLG Karlsruhe, Ur­
teil vom 30.05.2014 - 4 U 248/13). 

Der öbuv. Sachverständige hat im Rahmen seiner Verkehrswerter­
mittlung wegen insoweit fehlender Fachkenntnisse auch nicht die 
Fragen (z.B. Baumängel und Bauschäden, Nachrüstpflichten und 
bedingte Anforderungen nach EnEV/GEG) zu beurteilen, die sach­
gerecht nur durch einen Sondersachverständigen des jeweiligen 
Fachgebiets zu beantworten sind (LG Potsdam, Urteil vom 
09.01.2007 - 6 0 203/06; Urteil OLG Naumburg vom 03.08.2005 - 11 
U 100/04, OLG Bamberg vom 08.08.2002 - 1 U 5/02). 

Bei der Erstellung des Verkehrswertgutachtens sind nach § 194 
BauGB und den Vorschriften der WertV /ImmoWertV bei bebauten 
Grundstücken u.a. der bauliche Zustand und damit auch Baumängel 
und Bauschäden an baulichen Anlagen in die Beurteilung mit ein­
fließen zu lassen. Daraus folgt gerade nicht die Pflicht, die im 
Rahmen der Sanierung entstehenden Kosten genau zu ermitteln und 
die erforderlichen Maßnahmen vollständig zu benennen. 

Der bauliche Zustand des Gebäudes ist nur ein Aspekt der Begut­
achtung, der im Rahmen der Wertermittlungsverfahren nach der 
ImmoWertV als Minderung des Grundstückswertes wegen Bauschäden 
und Baumängeln eine Rolle spielt. Diese Minderung muss jedoch 
nicht notwendig mit den tatsächlichen Kosten für die Beseitigung 
der Bauschäden übereinstimmen. 

Des Weiteren beziehen sich die verwendeten Parameter (z.B. NHK­
Ansatz, Reparaturstau) auf das verwendete Wertermittlungsmodell 
und können insbesondere bei den Renovierungsmaßnahmen von den 
tatsächlichen Kosten abweichen. 
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Der öbuv. Sachverständige beurteilt deshalb auch in Abgrenzung 
zu den diversen Spezialfachgebieten regelmäßig nur das, was er 
anhand solcher Umstände, die offensichtlich durch bloße Inau­
genscheinnahme wahrzunehmen sind und ohne Einschaltung anderer 
für das jeweilige Fachgebiet spezialisierter Sachverständiger 
augenscheinlich erkennen kann. Sind die festgestellten oder er­
kenn-baren Verhältnisse dergestalt, dass diese Anlass geben, 
zusätzliche Gutachten aus anderen Fachgebieten einzuholen, weil 
die nicht geklärten Fragen den von ihm zu ermittelnden Verkehrs­
wert beeinflussen können, so beschränkt sich allerdings die 
Pflicht des Verkehrswertgutachters darauf, den Auftraggeber auf 
diese Umstände hinzuweisen, wobei es dann Sache des Auftragge­
bers ist, zu entscheiden, ob er ein weiteres Gutachten einholt. 

Hieraus ergeben sich auch folgenden Rahmenbedingungen und An­
nahmen der vorliegenden Verkehrswertermittlung: 

• Alle Feststellungen zur Beschaffenheit und zu den tatsäch­
lichen Eigenschaften des Grund und Bodens und der baulichen 
Anlagen erfolgen im Rahmen der Verkehrswertermittlung aus­
schließlich auf Grundlage der Inaugenscheinnahme anlässlich 
der Ortsbesichtigung und Ämtererhebungen seitens des Sach­
verständigen sowie auf Grundlage von auftraggeberseitigen 
Auskünften und vorgelegten Unterlagen, welche der Werter­
mittlung nur zufallsstichprobenweise überprüft bzw. plau­
sibilisiert zu Grunde gelegt werden. 

• Vom Sachverständigen werden weder bauteilzerstörende Unter­
suchen noch Maßprüfungen oder Funktionsprüfung der techni­
schen Einrichtungen (z.B. Heizung, Wasserversorgung und 
Wasserentsorgung, Elektroinstallation) vorgenommen. 

• Nicht offensichtliche, insbesondere nicht zugängliche und 
verdeckte Baumängel und Bauschäden sind im Rahmen der Gut­
achtenerstellung und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 
den Verkehrswert nicht berücksichtigt. 

• Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge so­
wie über gesundheitsschädigende Baumaterialien werden eben-
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falls nicht durchgeführt. Es wird vielmehr vom Sachverstän­
digen unterstellt, dass keine Baustoffe, keine Bauteile und 
keine Eigenschaften des Grund und Bodens und der baulichen 
Anlagen vorhanden sind, die geeignet wären, die nachhaltige 
Gebrauchstauglichkeit des Bewertungsobjektes oder die Ge­
sundheit von Nutzern zu beeinträchtigen oder zu gefährden. 

• Untersuchungen des Baugrundes, auch auf Bodenverunreini­
gungen (Kontaminationen) einschließlich Altlasten werden 
vom Sachverständigen nicht durchgeführt. Angaben über Bau­
grund-verhäl tnisse beruhen auf gegebenen Auskünften und 
vorgelegten Unterlagen des Auftraggebers, Hinweisen aus der 
Ortsbesichtigung oder auf einer Abfrage im behördlichen 
Altlastenverzeichnis sowie auf Vermutungen. 

• Eine Überprüfung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher und 
ggf. privatrechtlicher Bestimmungen (einschließlich Geneh­
migungen, Abnahmen, Auflagen, Prüf-, Anzeige- und Nach­
rüstpflichten u. dergleichen) zu Bestand und Nutzung des 
Grund und Bodens und der baulichen Anlagen erfolgt nicht 
durch den Sachverständigen. Es wird vielmehr davon ausge­
gangen, dass die relevanten Bestimmungen eingehalten sind. 

• Es wird zum Wertermittlungsstichtag unterstellt, dass sämt­
liche öffentlich-rechtlichen Abgaben, Beiträge, Gebühren, 
etc., die ggf. wertbeeinflussend sein können, erhoben und 
bezahlt sind, sofern nachstehend keine gegenteiligen Aus­
führungen stattfinden. 

• Eine Überprüfung der zulässigen Fluchtweglängen und der 
Brandschutzauflagen erfolgt nicht, da dies in den Fachbe­
reich eines Brandschutzgutachters fällt. Es wird vom Sach­
verständigen davon ausgegangen, dass die baulichen Anlagen 
und Einrichtungen des Grundstücks so angeordnet und errich­
tet sind, dass 1.) die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
insbesondere Leben, Gesundheit oder die natürlichen Lebens­
grundlagen nicht bedroht werden und dass sie ihrem Zweck 
entsprechend ohne Missstände benutzbar sind (§ 3 Abs. 1 LBO 
BW) und dass 2.) der Entstehung eines Brandes und der Aus­
breitung von Feuer und Rauch im Interesse der Abwendung von 
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Gefahren für Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren 
vorgebeugt wird und bei einem Brand wirksame Löscharbeiten 
und die Rettung von Menschen und Tieren möglich sind (§ 15 
Abs. 1 LBO BW). Außerdem wird davon ausgegangen, dass ein 
ggf. notwendiger betrieblich-organisatorischer sowie ab­
wehrender Brandschutz gegeben sind. 

Bei einem 	weichen von vorgenannten Anna%en ist ein Einfluss 
auf den ermittelten Verkehrswert nicht auszuschließen. Ggf. sind 
für das jeweilige Fachgebiet spezialisierte Sachverständige 
durch den Auftraggeber einzuschalten. 

V. Energieeinsparverordnung / Gebäudeenergiegesetz 

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014/2016 kennt für den Ge­
bäudebestand energetische Nachrüstpflichten und sogenannte be­
dingte Anforderungen. Nachrüstpflichten nach § 10 EnEV betreffen 
insbesondere die Dämmung von begehbaren obersten Geschossdecken, 
die Prüfung der Außerbetriebnahme der Heizkessel, die Dämmung 
von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen. 

Bedingte Anforderungen sind Anforderungen, die nur im Falle der 
Durchführung von bestimmten Änderungen am Gebäude gelten. Ge�. 

§ 9 EnEV dürfen bei Änderungen an Bauteilen (Bagatellgrenze bis 
10 % der gesamten jeweiligen Bauteilfläche des zu ändernden Bau­
teils) vorgegebene Wärmedurchgangskoeffizienten der betroffenen 
Außenbauteile nicht überschritten werden. Alternativ kann eine 
Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs zum Vergleich mit dem 
Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes sowie von Kenn­
werten zur Gebäudehülle erfolgen. Dabei dürfen die ermittelten 
Werte die für einen Neubau geltenden Anforderungswerte um nicht 
mehr als 40% überschreiten (siehe § 9 EnEV, Abs. 1). 

Am 1. November 2020 ist das Gesetz zur Einsparung von Energie 
und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteer­
zeugung in Gebäuden, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft 
getreten (BGBl.I 2020, 1728). 
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Das bisherige Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die bisherige 
Energieeinsparverordnung (EnEV 2014/2016) und das bisherige Er­
neuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) treten mit dem In­
krafttreten des GEG außer Kraft. 
In Bezug auf energetische Nachrüstpflichten und bedingte Anfor­
derungen für den Gebäudebestand übernimmt das GEG die wesentli­
chen Regelungen der EnEV 2014/2016. 

Bei der Gutachtenerstellung wird der Bauteilnachweis als Grund­
lage für die Maßnahmenkosten angewendet. Zu beachten ist dabei, 
dass über eine geplante Maßnahme hinaus weitere, nicht vorgese­
hene Bauteilflächen nicht einbezogen werden müssen. 
Die Durchführung von ge�. EnEV bzw. GEG geforderten Gesamt-/Maß­
nahmen kann unwirtschaftlich sein. Befreiungen nach § 25 EnEV 
bzw. § 102 GEG sind bei unangemessenem Aufwand, der zu einer 
unbilligen Härte führt, möglich und müssen formal beantragt wer­
den. Ausnahmen nach § 24 EnEV bzw. § 105 GEG bei Baudenkmälern 
oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz kommen hin­
zu; ebenso kommen Befreiungen nach § 103 GEG in Betracht. 

Bei der Gutachtenerstellung wird (soweit möglich) nur von einem 
unabdingbar erforderlichen Mindestumfang der Maßnahmen ausge­
gangen. Damit kann vielfach die Einhaltung der Bagatellgrenze 
erreicht werden, womit die Maßnahmen nicht mehr den Anforderun­
gen der EnEV bzw. des GEG unterliegen. Diese grundsätzl. Vorge­
hensweise entspricht im Allgemeinen auch dem gewöhnlichen Ge­
schäftsverkehr. Darüber hinaus können aufgrund ihrer Komplexität 
Gesamtmaßnahmen und ggf. mögliche Ausnahmen und Befreiungen 
sachgemäß nicht untersucht bzw. unterstellt werden. 

Energieausweis 

Es wird auf § 16 der EnEV bzw. § 80 des GEG zur Ausstellung und 
Verwendung von Energieausweisen hingewiesen. 
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�. Grundstücks-�agebeschreibung 

1. Ort: 1.1 Ort: Unterreichenbach, 
Landkreis Calw. 

1.2 Ortsteil: -

1.3 Straße: Kirchstraße 12/1. 

2. Verkehrslage, Entfernung: 2.1 Lage an der Straße: 
Mittel-/Grundstück. 

2.2 Straßenqualität: 
Anliegerstraße/Wohnstraße 
(Verkehrsberuhigte Einbahn-

straße, Spielstraße) 

2.3 Entfernung zum Ortszentrum: 
Rathaus ca. 200 m. 

2.4 Durchschnittliche Verkehrsan­
bindung. 

2.5 Öffentl. Verkehrsmittel: 
Bus und Bahn. 

2.6 Nächste Haltestelle/n: 
Bus: ca. 250 m; 
Bahn: ca. 300 m. 

2.7 Entfernungen: 
Bad Liebenzell: ca. 6.5 km; 
Pforzheim: ca. 13 km; 
Calw: ca. 14 km; 
Autobahnanschluss A8 (Pforz­
heim West): ca. 15 km. 
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3. Wohnlage: 

4. Geschäftslage: 

5. Art der Bebauung/Nutzung 
in der Straße/Ortsteil: 

6. Topographische Grund­
stückslage: 

7. Gestalt/Form/Größe: 

Mäßige ortsspezifische Wohnlage in 
direkter Nachbarschaft eines Gewer­
begebietes. 

Hinweis: Bei dem Gewerbegebiet handelt es 
sich ge�. Festsetzungen des Bebauungspla­
nes um ein "eingeschränktes Gewerbegebiet 
(GE-b) n bei dem nur nicht wesentlich stö­

rende Gewerbebetriebe i.S. von § 6 BauNVO 
zulässig sind. 

Mäßige Geschäftslage. 

Bauweise mit überwiegend Wohnbebau­
ung, direkt angrenzend auch Gewer­
beareal mit Büro-, Lager- u. Monta­
genutzungen; 
Offene Bauweise; 
Infrastrukturelle Einrichtungen wie 
Schule, Kindergarten, Ladenge­
schäfte, Restaurants u. Freizeit-, 
Erholungs- sowie Einkaufsmöglich­
keiten für den täglichen Bedarf, 
etc. sind in eingeschränkten Umfang 
im Ort vorhanden und entsprechen 
einer Gemeinde mit ca. 2.400 Ein­
wohnern; 
Geschosszahl: überwiegend 1 ½ bis 
2 ½ geschossige Bebauung/en. 

Hanglage, Gefälle in südlicher 
Richtung; grundstücksspezifische 
Modellierung/en. 

Deutlich unregelmäßig bzw. "hufei­
senförmig" geschnittenes Grundstück 
(siehe Lageplan, Anlage 1), 
Grundstücksgröße: 1.073 qm; 
Grundstückstiefe: bis zu ca. 41, 5 m; 
Grundstücksbreite: bis zu ca. 47, 5 m. 
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8. Erschließungszustand: 8.1 Straßenausbau: 
Ausgebaute Anliegerstraße/ 
Wohnstraße. 

8.2 Gehweg/e: 
Nicht vorhanden. 

8.3 Öffentliche Parkierung: 
Im Straßenraum. 

8.4 Öffentliches Grün: 
Unmittelbar nicht vorhanden. 

8.5 Bahngleiskörper: 
Unmittelbar nicht vorhanden. 

8.6 Immissionen: 
Geringe Verkehrsimmissionen; 
ggf. wahrnehmbare Lärmimmissi­
onen durch angrenzendes Gewer­
beareal (im Ortstermin waren 
keine störenden Immissionen 
feststellbar). 

9. Ver-/Entsorgunganschluss: Anschluss an das öffentl. Ver- und 
Entsorgungsnetz, Anschlüsse für 
Wasser, Strom, Telefon und Kanali­
sation vorhanden. 

10. Grenzverhältnisse/nach-
barliche Gemeinsamkeit: Mehrseitige Grenzbebauung in Teil­

bereichen (insbesondere entlang der 
östlichen Grundstücksgrenze Bebau­
ung durch Fabrikgebäude bzw. Gewer­
behalle), sonst offene Bebauung; 

Nachbarwand mit Gebäude Kirchstraße 
12 (Flst.-Nr. 87/1). 
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11. Baugrund, Grundwasser: 

12. Umlegungs-/Flurbereini­
gungs-/Sanierungsverfah­
ren: 

13. Denkmalschutz: 

14. Entwicklungsstufe: 

15. Planungsrecht: 

Hinweis Überbau: Im Bereich der Dachüber­
stände entlang der Nachbarwand bzw. ent­
lang der Grundstücksgrenze zu dem benach­
barten Wohnhaus mit Arztpraxis auf Flst. 
Nr. 87/1 (Kirchstraße 12) existiert augen­
scheinlich ein wechselseitiger Überbau. 
Ein Teilbereich des giebelsei tigen Dach­
überstandes ragt jeweils in den Luftraum 
des anderen Grundstücks hinein (siehe An­
lage 1, Luftbild mit Grundstücksgrenzen). 
Da es sich um eine wechselseitige Überbau­
ung handelt wird für die Wertermittlung 
unterstellt, dass sich ggf. vorhandene 
Vor-/Nachteile gegeneinander aufheben und 
kein zu berücksichtigender Einfluss auf 
den Verkehrswert des Bewertungsobjektes 
vorliegt. 

Soweit augenscheinlich ersichtlich 
normale Verhältnisse. 

Kein Verfahren bekannt. 

Gemäß Amtsauskunft stehen die bau­
lichen Anlagen nicht unter Denkmal­
schutz. 

Das Grundstück befindet sich ge�. 
schriftlicher Auskunft durch das 
Landratsamt Calw in einem archäolo­
gischen Prüffallgebiet (Listentext: 
mittelalterliche und neuzeitliche 
Siedlung Unterreichenbach). 

Baureifes Land / Baureifes und be­
bautes, voll erschlossenes Grund­
stück. 

Das Grundstück liegt nach Auskunft 
durch die Baubehörde innerhalb des 
Geltungsbereichs des qualifizierten 
Bebauungsplans mit der Bezeichnung 
"Bahnhofstraße/Kirchstraße" aus dem 
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16. Ordnungsrecht: 

17. Baulast/en: 

Jahr 1993. Der Bebauungsplan weist 
als Nutzung "Mischgebiet" (MI) aus. 
Siehe Anlage 5, Auszug Bebauungs­
plan. 

Hinweis: Rechtsansprüche hinsicht­
lich des Bauleitplanungs- und Bau­
ordnungsrechts können aus den hier 
durch den SV gemachten Angaben 
nicht abgeleitet werden. 

Die Überprüfung des Vorliegens ei­
ner Baugenehmigung sowie der Über­
einstimmung der ausgeführten Vor­
haben mit den der Baugenehmigung 
zugrundeliegenden Planunterlagen 
war nicht Auftragsbestandteil des 
Wertgutachtens. 

Gemäß Auskunft durch die Gemeinde 
Unterreichenbach 
Baulast auf dem 
stück: 

lastet folgende 
Bewertungsgrund-

Abstandsflächenbaulast zu Gunsten 
des Nachbargrundstücks Bahnhofstr. 
7 (Flst.-Nr. 80), siehe Anlage 6, 
Auszug Baulastenverzeichnis. 

Hinweis: Die Baulast bezieht sich 
noch auf die ursprünglichen Flur­
stücke, aus denen das Bewertungs­
grundstück durch Grundstücksteilung 
bzw. Neuordnung hervorging. 
Da sich die gemäß Baulast einzuhal­
tende Abstandsfläche jedoch auf ei­
nen Grundstücksteilbereich bezieht, 
der außerhalb der im Bebauungsplan 
definierten Baugrenze liegt (siehe 
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18. Sonstige Rechte, Lasten 
u./o. Beschränkungen: 

19. Altlastenkataster: 

20. Hochwassergefahren­
karte: 

Anlage 5), wird für die Wertermitt­
lung unterstellt, dass sich auf­
grund der Baulast zum Stichtag kein 
zu berücksichtigender Einfluss auf 
den Verkehrswert des Bewertungsob­
jekte ergibt. 

Keine bekannt. 

Gemäß schriftlicher Auskunft durch 
das Landratsamt Calw sind Altlasten 
(A-Fälle, B-Fälle, Verdachtsfälle, 

usw.) nicht auf dem Grundstück kar­
tiert. 
Untersuchungen des Baugrundes sind 
nicht Gegenstand dieser Wertermitt­
lung. 

Kein Eintrag. 
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VII. Gebäudebeschreibung 

Bewertungsobjekt: 

Baujahr: 

Dachform: 

Zweifamilienwohnhaus (Haushälfte) 
nebst Garagen 
Flurstück-Nr.: 87/6 
Straße: Kirchstraße 12/1 
Ort: 75399 Unterreichenbach. 

Wohnhaus: ca. 1976 (ge�. Angabe im 
Ortstermin); vereinzelt spätere 
Teil-/Modernisierungen, Instand­
setzungen u. Umbauten (u.a. Erneu­
erung der Heizzentrale ca. 2008; 
ge�. Angabe im Ortstermin in ca. 
2014: Umbau des ehe�. Einfamilien­
wohnhauses in ein Zweifamilienwohn­
haus einschl. Teil-/Modernisierung 
Elektroinstallationen sowie Innen­
ausbauten (Wand-, Decken- und Bo­
denbeläge in Teilbereichen), Moder­
nisierung Dusche/WC OG. sowie Aus­
bau Dachgeschoss in Eigenleistung); 
Garagen: Baujahr unbekannt (ca. 
2016 oder später). 

Wohnhaus: Satteldach, Teilbereich 
Flachdach; Garagen: Flachdach. 
Wohnfläche/n 
(ca. -Angaben; nach vorliegenden Unterlagen / 

ohne Gewähr): 

UG. (Whg. Nr. 1) ca. 21,88 qm 
EG. (Whg. Nr. 1) ca. 141,46 qm 
OG. (Whg. Nr. 2) ca. 101,42 qm 
DG. (Whg. Nr. 2) ca. 58,08 qm 
Wohnflächen ca. 322, 84 � 

zuzügl. : UG. -Flur, Kellerräume, Heizraum, 
Öltankraum; 
Hauszugang/Zufahrt und Garagenzufahrten, 2 
Garagen; Vor-/Gartenbereich/e. 

Hinweis: Maßgebend für die Verkehrswert­
ermittlung nach dem Sachwertverfahren sind 
nicht die ermittelten/geschätzten Wohn­
flächen sondern die ermittelte/geschätzte 
Bruttogrundfläche (BGF = Su¥e der Grund­
flächen aller Grundrissebenen eines Bau­
werks u. deren konstruktive aschließung­
en). 
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Gebäudenutzung/en: Zweifamilienwohnhaus (Haus­
hälfte) nebst Garagen 

UG. : Treppenhaus, Flur, Heizraum, 
Öltankraum, mehrere Kellerräume; 
1 Zimmer mit Verbindungstreppe zum 
EG. (Wohnung Nr. 1). 

EG.: Hauseingang mit Windfang und 
Treppenhaus; 
Wohnung Nr. 1 mit Flur, Dusche/WC, 
Küche, Hauswirtschaftsraum, Speise­
kammer, 4 Zimmer, Zwischenflur mit 
Verbindungstreppe 
rasse; 

zum UG., Ter-

Hauszugang/Zufahrt und Garagenzu­
fahrten, 2 Garagen; 
Vor-/Gartenbereich/e. 

OG. : Treppenhaus; 
Wohnung Nr. 2 mit Diele, Dusche/WC, 
Bad/WC, Abstellraum, Treppe zum 
DG., 2 Zimmer, Küche mit Essbe­
reich, Terrasse und Loggia. 

DG.: zu Wohnung Nr. 2: Flur, Ab­
stellkammer, 3 Zimmer. 

Hinweise: Im Ortstermin wurde festge­
stellt, dass die vorgefundenen Grundriss­
gestaltungen bzw. Raumaufteilungen von den 
in den vorliegenden Planunterlagen (siehe 
Anlage 2) dargestellten Grundrissgestal­
tungen bzw. Raumaufteilungen teils abwei­
chen. Dies betrifft u. a. : das in den Plan­
unterlagen des EG. dargestellte Badezimmer 
ist nicht vorhanden; hier befindet sich 
ein Kinderzimmer. Bei dem in den Planun­
terlagen von EG. und OG. jeweils darge­
stellten WC handelt es sich jeweils um eine 
Dusche mit WC. 
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Geschosskonstruktion/en: 

Fundamente: 

Kellerwände: 

Außenwände/Fassade: 

Innenwände: 

Geschossdecke/n: 

Treppe/n: 

Türen/Tore: 

Massivbauweise; 
Garagen in Stahl-/Blech-Fertigteil­
bauweise. 

Stahlbeton. 

Stahlbeton u./o. Mauerwerk; 
Garagen ohne Unterkellerung. 

Mauerwerk, überwiegend Putzfassade 
m. Anstrich; Teilbereiche mit Holz­
beplankungen; 
Terrasse OG. mit Eisengeländer mit 
Holzbeplankungen. 

Mauerwerk, teils Leichtbau. 

Stahlbeton-/Decke/n. 

Halbgewendelte Holz-/Wangentreppe 
mit Holzstufen und Holzgeländer; 
Wohnung Nr. 1 mit innenliegender 
Raumsparwendeltreppe zwischen EG. 
und UG. (LM-Konstruktion mit Holz­
stufen und Holzhandlauf). 

Baujahresgemäßes Holz-/Hausein-
gangstürelement mit Seitenteil mit 
Draht-/Ornamentverglasung; 
Wohnung Nr. 1 mit Sicherhei ts-Woh­
nungseingangstürelement mit Mehr­
fachverriegelung; 
Wohnung Nr. 2 mit Kunststoff-Woh­
nungseingangstürelement; 
Holz-/Innentürelemente bzw. fur­
nierte Türelemente, teils mit Glas­
/Ornamentglaseinsätzen, vereinzelt 
als Schiebetürelement; 
vereinzelt Glastürelemente; 
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Fenster: 

Deckenflächen: 

Wandfläche/n: 

Bodenbeläge: 

UG. teils mit Stahl-/Blechtüren; 
1 Garage mit Stahl-/Blech-Schwing­
tor, 1 Garage mit Sektionaltor (je­
weils man. Steuerung) und Stahl-/ 
Blech-Nebeneingangstüren. 

überwiegend baujahresgemäße Holz-/ 
Isolierglasfenster, teils als Hebe­
/Schiebelement/e, teils als Fest­
verglasung; vereinzelt Kunststoff­
/Isolierglasfenster; Fenster über­
wiegend mit Rollladen; 
Kunststoff-/Dachliegeisolierglas­
fenster ohne Rollladen, teils mit 
Innenjalousien; 
UG. teils mit Stahlrahmen-/Einfach­
glasfenster mit Mäusegitter. 

überwiegend Putz/Tapete/Anstrich 
u./o. Beschichtung, teils abge­
hängte Decken mit integrierter Be­
leuchtung; 
UG. überwiegend Roh-/Decken mit An­
strich. 

Teils Rau-/Strukturputz mit An­
strich, teils Putz/Tapete/Anstrich 
u./o. Beschichtung; vereinzelt La­
minat-/Wandbekleidungen; 
Sanitärräume mit Fliesen überwie­
gend bis raumhoch; 
UG. überwiegend Roh-/Wände mit An­
strich. 

EG. überwiegend mit Parkett- und 
Fliesenbodenbelägen, vereinzelt La­
minatbodenbeläge; 
OG. u. DG. mit Laminat- und Vinylbo­
denbelägen; 
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Küchen und Sanitärräume mit Flie­
senbelägen; 
Terrasse EG. mit Waschbetonplatten­
belag; Terrasse OG. mit Betonplat­
tenbelag, Loggia mit Holzdielen; 
UG. teils Fliesenbelag, teils Be­
tonboden mit Beschichtung, verein­
zelt Natur-/Ziegelboden; 
Garagen mit Betonboden mit Be­
schichtung. 

Heizung/Warmwasserversorg.: Warmwasser-/Zentralheizung (Bauj ahr 
ca. 20 0 8, Heizmedium Öl, 3 Kunststoff-/Öl­
tanks) mit Heizkörper/Radiatoren mit 
Thermostatventilen; 

Sanitäranlage/n: 

EG. mit zusätzl. Kachelofen mit 
Heizeinsatz und Warmluftöffnungen; 
OG. mit zusätzl. Feststoffofen; 
zentrale Warmwasserversorgung. 

UG. : Hausanschlüsse; Heizraum mit 
Ausgussbecken; 
1 Kellerraum mit Ausgussbecken; 
EG . : Küche mit Zu-/Abfluss; Haus­
wirtschaftsraum mit Waschmaschinen­
anschluss; Dusche/WC mit Einbaudu­
sche mit Duschkabine, Waschbecken 
und WC. 
OG. : Küche mit Zu-/Abfluss; Bad/WC 
mit Einbaubadewanne, Einbaudusche 
mit Duschkabine, 2 Waschbecken und 
WC; Dusche/WC mit Einbaudusche mit 
Duschkabine, Waschbecken und WC. 

überwiegend baujahresgemäße Sani­
tärausstattungen; Dusche/WC OG. mo­
dernisiert in ca. 2014. 
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Elektroinstallation: 

Einbauküche/n: 

Einbauten/Schränke: 

Besondere Einbauten: 

Dachkonstruktion/en: 

Grundrissgestaltung: 

überwiegend modernisierte, durch­
schnittliche E-Ausstattung/en und 
E-Verteilung/en; 
vereinzelt elektr. Rollladensteue­
rungen; 
FS-Anschlüsse, SAT-Anlage; 
Klingel-/Gegensprechanlage. 

Eigentümereigene Einbauküchen vor­
handen, ohne Bewertung. 

Ein ggf. vorhandener Restwert der 
Einbauküche/n ist grundsätzlich 
nicht im Verkehrswert enthalten. 
Hinweis: Nach einem 
Karlsruhe vom 15. 3. 19 85 

Urteil des 
(5 U 8 6/84 ) 

OLG 
sind 

Einbauküchen weder Bestandteil noch Zube­
hör des Hausgrundstücks und somit in der 
Wertermittlung nicht enthalten. 

Keine wertrelevanten vorhanden. 

Kachelofen mit Heizeinsatz u. Warm­
luftöffnungen im EG.; Feststoffofen 
im OG. 

Wohnhaus: Zimmermannsmäßige Holz­
konstruktion als Satteldach mit 
Ziegel-/Dachsteineindeckung; Teil­
bereich (Terrasse OG.) Flachdach­
ausführung; 
Garagen: Flachdachausführung mit 
Trapezblechplatteneindeckung. 

Baujahresgemäße, funktionsgerechte 
Grundrissgestaltung/en; 
Wohnung Nr. 1 zum Stichtag mit nur 
1 Sanitärraum; 
Küchen und Sanitärräume jeweils mit 
Tageslicht; 
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Barrierefreiheit: 

Bauauflagen o. behördl. Be-

Wohnungen jeweils mit großer Ter­
rasse; Wohnung Nr. 2 zusätzl. mit 
Loggia; 
Mehrere Kellerräume vorhanden; 
2 Garage mit jeweils zusätzl. Ab­
stell-/Lagerfläche vorhanden. 

Das Bewertungsobjekt ist nicht bar­
rierefrei i.S.d. DIN 18040-2 (2011-
0 9) 

schränkungen/Beanstandungen: Gemäß schriftlicher Auskunft durch 
das Landratsamt Calw liegen für das 
Bewertungsobjekt folgende Bauauf­
lagen vor: 

Garagen: Das Flachdach der Garagen 
wurde mit Datum vom 11.05.2022 
nachträglich genehmigt mit der Auf­
lage, dass das Flachdach zu begrü­
nen ist. 

Holz-Gartenhütte / Gartenhaus: Für 
das Gartenhaus besteht eine Auflage 
aus der Genehmigung vom 25.04.2016, 
wonach das Gartenhaus mit einer 
Dachneigung von 25 ° bis zum 29.07. 
2016 auszuführen ist. 

Hinweise: Im Ortstermin wurde vom Sachver­
ständigen festgestellt, dass die Dachnei­
gung des Gartenhauses nachträglich erhöht 
wurde bzw. dass das Gartenhaus über ein 
nachträglich aufgesetztes Satteldach ver­
fügt. 
Das Flachdach der Garagen war im Ortster­
min nicht begrünt . 
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Außenanlagen : Hauszugang/Zufahrt befestigt teils 
mit Mineralschotter, teils mit 
Waschbetonplattenbelag; 
Garagenzufahrten befestigt mit Be­
tonpflastersteinen; 
Hauseingang mit Beton-/Vordach; 
Diverse Stützmauern, teils Beton­
fertigteile, teils Gabionenkörbe 
mit Steinfüllungen, vereinzelt Na­
turstein; 
Teilbereich/e mit Garten-/Grenzzaun 
u./o. Garten-/Grenzmauer; 
Holz-/Gartenhütte bzw. Gartenhaus 
mit Satteldach mit Bitumenwellplat­
teneindeckung; 
Freisitz befestigt mit Betonpla t­
tenbelag; 
Kleines Gewächshaus; 
Mülltonnenabstellplatz befestigt 
mit Betonplattenbelag; 
Diverse überdachte Holzlager (je­
weils einfache Holzkonstruktionen); 
Terrasse OG. mit Außen-Wendeltreppe 
(Stahlkonstruktion); 
Vor- u. Gartenbereich/e bepflanzt 
bzw. begrünt; 
Außenwasseranschlüsse. 
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Die vorstehende Gebäude- und Ausstattungsbeschreibung dient nur 
der allgemeinen Darstellung und gilt nicht als vollständige Auf­
zählung aller gebäudetechnischen bzw. bautechnischen Einzelhei­
ten. Soweit zugänglich und für die Herleitung der Daten der 
Wertermittlung relevant, wurde eine Bestandsaufnahme der wich­
tigsten Konstruktions- und Ausstattungsmerkmale angefertigt 
(ggf. unter Einbeziehung von mündlichen Vorträgen im Ortstermin 

u. / o. vorliegenden Unterlagen) . In einzelnen Bereichen können 
Abweichungen auftreten, die nicht bewertungsrelevant sind. 

Ein vollständiges örtliches Aufmaß sämtlicher baulicher Anlagen 
mit anschließender Berechnung der Bruttogrund- bzw. Nutzungs­
flächen des Bewertungsobjektes war nicht Auftragsbestandteil des 
Wertgutachtens. Flächenangaben beruhen daher auf überschlägigen 
Schätzungen u./o. vorliegenden Unterlagen und sind ohne Gewähr. 

Sofern bei der nachfolgenden Wertermittlung Kosten für Teil-/ 
Instandsetzungs- bzw. Reparaturarbeiten angesetzt werden, so be­
ruhen diese auf groben Schätzungen. Die geschätzten Beträge be­
ziehen sich zudem auf das jeweilige Wertermittlungsmodell und 
können daher von den tatsächlichen Aufwendungen abweichen; d.h. 
die Beträge zur Beseitigung eines ggf. vorhandenen Instandhal­
tungsrückstaus werden nur insoweit angesetzt, wie dies nach Ein­
schätzung des Sachverständigen dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
entspricht. Dabei werden nur die notwendigsten Instandsetzungs­
maßnahmen unter Berücksichtigung des vorhandenen Ausstattungs­
standards angenommen, um eine nachhaltige Nutzung (ggf. Vermie­
tung) sicher zu stellen. 
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Das Zweifamilienwohnhaus nebst Garagen befand sich zum Stichtag 
in einem überwiegen baujahresgemäßen, teils teil-/modernisierten 
Unterhaltungszustand mit überwiegend mittlerer Ausstattungsqua­
lität. 

Das Zweifamilienwohnhaus entspricht in seiner Konstruktion dem 
Baujahr bzw. der Bauzeit. Dadurch sind baujahresbedingte, bau­
physikalische Einschränkungen/Besonderheiten (Schall-, Wärme-, 
Brand- und Feuchteschutz) gegeben. 

Das Zweifamilienwohnhaus war ursprünglich als Einfamilienwohn­
haus mit angeschlossener Arztpraxis (Gebäude Nr. 12 auf benach­
bartem Flurstück) konzipiert und realisiert. Das Grundstück 
wurde nachträglich aufgeteilt (daher die deutlich unregelmäßige 
Grundstücksgestalt) und getrennt veräußert. In ca. 2014 erfolgte 
der Umbau des ehe�. Einfamilienwohnhauses in ein Zweifamilien­
wohnhaus in Verbindung mit einzelnen Teil-/Modernisierungsar­
bei ten sowie dem Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnzwecken. Die 
Arbeiten wurden gemäß Angabe im Ortstermin überwiegend in Ei­
genleistung durchgeführt. Die Ausführungsqualität kann als 
durchschnittlich/mittelmäßig bezeichnet werden. Vereinzelt sind 
noch Restfertigstellungsarbeiten auszuführen. 
Die Innenausstattungen der Wohnungen entsprechen daher teilweise 
der Bauzeit und teilweise dem Umbau-/Modernisierungsjahr. 

Zum Stichtag besteht in Teilbereichen baujahresgemäßer, durch­
schnittlicher Teil-/Instandsetzungs- bzw. Reparaturbedarf. 

Ein Verdacht auf Hausschwamm besteht augenscheinlich nicht. Un­
tersuchungen auf pflanzliche u. / o. tierische Schädlinge sind 
jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Wertermittlung und wur­
den vom Sachverständigen auch nicht durchgeführt. 
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Baumängel/Bauschäden/ Instandhaltungsrückstau 

Nachfolgende Mängel/Schäden wurden im OT augenscheinlich vom SV 
festgestellt u./o. ge�. Eigentümer-/Mieter-/Bekunden bekannt: 

Zweifamilienwohnhaus nebst Garagen , insgesamt ca . € 50 . 0 0 0 . -
Teil-/Instandsetzung Fassadenfläche/n (diverse Verfärbungen erkennbar; Maler­
bzw. Schreinerarbeiten im Bereich der Holzbeplankungen); 
Teil-/Instandsetzung Dacheindeckung (vereinzelt abgetrocknete Einregenstellen 
im Bereich der Dachüberstände erkennbar); 
Teil-/Instandsetzung Trauf- und Ortgangschalung (Maler-/Schreinerarbeiten); 
Teil-/Instandsetzung Terrassengeländer (Maler-/Schreinerarbeiten); 
Teil-/Instandsetzung der bauj ahresgemäßen Holz-/Isolierglasfenster (Maler-/ 
Schreinerarbeiten, Einstellen/Nachstellen der Beschläge, Austausch von Dich­
tungen, ggf. Austausch einzelner Fenster); 
Diverse Verputz-,  Tapezier- und Malerarbeiten in den Wohnräumen; 
Vereinzelt Bodenbelagsarbeiten in den Wohnräumen; 
Teil-/Instandsetzung von bauj ahresgemäßen Sanitäreinrichtungen; 
Herstellung einer Begrünung des Flachdachs der Garagen geV. Bauauflage (siehe 
Hinweise auf Seite 31  oben); 
Klein-/Instandsetzungs-/Reparaturarbeiten. 
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VIII. Verkehrswertermittlung 

Ermittlung Bodenwert 

Wirtschaftsart Flurstück Größe ----·-----···-----·------·-----·----------·------·----·-·------·-----------·----·-----·-·-----·-----·----------------·------·-----·------·-----------·----·-----·-·-----·------·---------------·------·-· 
_Gebäude-__ u • __ Frei f l ä ehe -----------------------------------------------------------------------�2�? _____________ 1_._O 7 3, 0 0 __ qm ___ _ 
Gebäude-/Freifläche 1. 073 , 0 0  ³ 

Wertermittlungsstichtag: 08. 04. 2 0 2 4  

Der Bodenrichtwert beträgt - nach Auskunft des Gutachterausschusses -
in der Lage des Bewertungsgrundstücks zum Stichtag 
0 1. 0 1 . 2 0 2 3 qm/ebf. 1 80, 0 0  € 

Bodenrichtwertzone : 4 0 8 0 0 0 1 1  ( B ,  W, f 5 2 0  4) 

Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum Wert­
ermittlungsstichtag, der möglichen Bebauung, des Verhältnisses der 
baulichen Nutzung, der Grundstücksgröße, Grundstückstiefe sowie unter 
Berücksichtung der vorhandenen Bebauung wird der Bodenwert - n. d. 
Gepflogenheiten am Grundstücksmarkt - zum Wertermittlungsstichtag wie 
folgt geschätzt: 

Bodenrichtwert (unbebaut) pro qm 
Abschlag wegen Zuschnitt und Lage (- 3 0 %) 
Grundstücksgrößen-Umrechnung (x 0, 88/1, 0 4 ) 
Ermittelter Bodenwert in €/qm 

1 80, 0 0  € 
1 2 6, 0 0  € 
1 0 6, 6 2  € 
1 0 6, 6 2  € 

-�-9_;enwert ___________________________________ 1_. _o 7 3, _o o _ * ________________ 1 o 6,_6 2  __ u _____________ 1 1 4 . 4_0 3, 2 6 _ € . 
. Bodenwert __ gerundet ________________________ 1 • 0 7 3 , 0 0 _³------------------------------------------�---------�-��-:-�-��-�-�-�--�--

Hinwei se zur Boden werte�i t tl un g  

Marktanpa s sung : D i e  Rückfrage de s Sachverständigen b e i  der Ge s chä ft s ­
stelle  de s für Unterre i chenbach zus tändigen Geme insamen Gutachterau s ­
s chu s s e s  be i de r Stadt Calw h a t  e rgeben , das s  zum Wertermittlung s ­
s t i chtag ke ine Erkenntn i s s e  übe r  Veränderungen de s Bodenwertge füge s 
seit  dem 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3  vorliegen . I n s o fe rn erfolgte keine Marktanpas sung 
bzw . Fort s chreibung de s Bodenri chtwerte s .  

Abs chlag wegen Zus chnitt  und Lage : Da s z u  bewertende Grundstück i s t  
durch den deut l i ch unrege lmäß igen Grunds tücks zus chnitt  bzw . die „huf­
e i senförmige" Grunds tücksgestalt  in  s e iner Nut z - bzw . Aus nut zbarkeit  
e inge s chränkt und  durch se ine Lage am Rande de r Bodenri chtwertz one 
direkt angrenz end an e in Gewe rbegebiet  im Ve rgleich zur Meh r z ahl de r 
übrigen Grundstücke de rselben Bodenri chtwertz one in seinem Wert ve r­
mindert . Die Höhe de s Ab s chlags auf den Bodenri chtwert zur  angeme s se­
nen  Berücks i chtigung die ser  we rtbeeinflu s s enden Grunds tücksmerkmale  
wird  nach  s achverständigen Erme s sen mit  30%  ge s chät z t . 
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Grunds tücksgrößen-Umrechnung : Au fgrund de r gegenüber dem Bodenricht­
we rtgrundstück abwe ichenden Grunds tücksgröße - da s Bodenrichtwert­
grundstück hat gemäß Ri chtwe rtde finition  eine Größe von 5 2 0 qm - wird 
e ine Umrechnung de s Bodenwerte s mit H i l fe de r von der Ge s chä ft s s telle  
Gemeinsamen Gutachterau s s chu s s e s  bei  der Stadt Calw  ve röffent l i chten 
Umrechnung s koe ffi z ienten vorgenommen . Es wird au f die ent sprechenden 
Erläuterungen und Umrechnungs koe ffi z ienten aus den vom Gutachterau s ­
s chus s veröffentl i chen "Örtl i chen Fachinformationen zu  den Bodenricht­
we rten zum S t i chtag 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 "  verwie sen . 
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Ermittlung Sachwert 

Wertermi ttlungs s t i chtag : 0 8 . 0 4 . 2024  

Nut zungsgruppe : 
S tandards tufe : 

2 . 1 1 Doppelhau s ( Zwe i fami l ienhau s , Haushäl fte ) 
übe rwiegend 2 b i s  3 

Bauj ahr : 1 9 7 6  
S t i chtags j ahr : 2 0 2 4  
Bruttogrundfläche / BGF ge� . ImmoWe rtV ,  Anl age 4 rd . 
Hinwe i s : Die  Ermittlung de r BGF wurde über s chlägig durchge führt 
und erfolgte gemäß den Vorgaben der ImmoWertV . 

5 5 4  qm 

Normalher s t e l lung s ko s ten  2 0 1 0 : 
BGF * NHK 2 0 1 0  

He r s t e l lung s ko s ten  2 0 1 0  ( Wohnhaus )  
Baupre i s index Stat . Bunde s amt (Basis 2015) 2 0 1 0 : 
Baupre i s index Stat . Bunde s amt (Basis 2015) IV . 2 0 2 3 : 
Ve ränderungs rate : 
He r s t e l lung s ko s ten  ( inkl . Bauneben ko s ten ) 
am Wertermi t t lungs s t i chtag : 
Regi onal fakto r : 
He r s t e l lung s ko s ten  ( inkl . Bauneben ko s ten ) 
am S t i chtag im ö rt l i chen Grundstücksmar kt : 

Ge s amtnu t z ungsdauer ge� . ImmoWertV ,  Anl age 1 :  
Modi f i z i e rte  Re s tnut z ungs dauer ( ge s chät z t )  

Wertminderung wegen Alt e r s  ( l inear ) 
Wertminderung 

Zus ch l ag für werthal t ige  i n  der BGF n i cht  
e r fa s s t e  Baute i l e  ( Z e i twert ) 
(Vordach, Terrassenflächen) 
Zus ch l ag für E i nbauten ( Z e i twert ) 
(Kachelofen, Feststoffofen) 
Vo r l äu f i ge r  S achwert  Wohnhau s 

* + 
+ 

7 2 0  € / qm 
3 9 8 . 8 8 0  € 

3 9 8 . 8 8 0  € 
9 0 , 0 

1 6 1 , 3 
7 9 ,  2 % 

7 1 4 . 7 9 3 € 
1 , 0 

7 1 4 . 7 9 3 € 

8 0  Jahre 
4 0  Jahre 

5 0 , 0 0  % 
3 5 7 . 3 9 7  € 

1 4 . 0 0 0  € 

3 .  0 0 0  € 

3 7 4 . 3 9 6 € 
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Zus amme n s t e l lung de r Sachwe rte  

1 .  Wohnhaus 
2 .  Garagen ( pau s chal ) 
3 .  Hol z - Gartenhütte  ( pau s cha l ) 
Gebäudewe rt / e  i n s ge s amt 

Wertan s at z  bau l i che / s on s ti ge Außenanl agen 

Wert de r bau l i chen u .  s o n s t i gen  Anl agen 

Bodenwe rt  

Vo r l äu f i ge r  S achwert  

Obj e kt spe z i f i s ch angepas s te r  S achwert fakt o r  
(Marktanpassung) 
Marktangepa s s t e r  vor l äu f i ge r  S achwert  

+ 

+ 

* 

B e s ondere obj e kt spe z i fi s che Grundstücksme r kmal e  
Zus chläge + 
Ab s ch l äge ( Instandhaltungsrückstau) 

Marktangepa s s t e r  S a chwert  

Marktangepasster Sachwert (gerundet) 

Hinwei se zur Sa chwert e�i t tl un g  

NHK-An s at z : 

3 7 4 . 3 9 6 € 
7 . 0 0 0  € 
1 .  5 0 0  € 

3 8 2 . 8 9 6  € 

1 8 . 0 0 0  € 

4 0 0 . 8 9 6 € 

1 1 4 . 4 0 3 € 

5 1 5 . 2 9 9  € 

1 , 0 0  

5 1 5 . 2 9 9  € 

0 € 
5 0 . 0 0 0  € 

4 6 5 . 2 9 9  € 

4 65 . 0 0 0  € 

Die  Normalherstel lungs ko s ten (NHK ) wurden au f de r Grundl age der mit 
Anlage 4 zur  Immobi l ienwe rtermi ttlungsverordnung ( I�oWertV )  veröf­
fent l i chten Normalherstel lung s ko s ten 2 0 1 0  ( NHK 2 0 1 0 )  ermittelt . 
Der j ewei l s  gewählte  NHK-An s at z  wurde unter Berüc ks i chtigung der S tan­
dardmerkmale  de r bau l i chen Anlagen s owie de r ange s e t z ten , notwendigen 
I n s tands e t zungsmaßnahmen fes tge legt . Nach s achvers tändigem Erme s sen  
s ind die gewählten Ans ä t z e  dem Wertermittlungsobj e kt angeme s sen . 

Re stnut zungsdauer : 
Die  in  Ansatz  gebrachte wirt s chaft l i che Re s tnut zungsdauer ( RND )  von 
4 0  Jahren wurde unter Berücks i chtigung der Mode l lansät z e  für die üb­
l i che Ge s amtnut zungsdaue r ,  de s Mode l l s  zur  E rmittlung der Re stnut ­
zungsdauer von Wohngebäuden bei Modern i s ierungen (Anl age 1 und 2 de r 
I�oWertV )  s owie unte r Berücks i chtigung von durchge führten Moderni­
s ierungen und de r ange s e t z ten Instandhaltungsmaßnahmen fes tge legt . 
Im Übr igen s t e l l t  die wirt s chaftl i che Re s tnut zungsdauer  im Sachwert­
ve rfahren e ine Mode l l größe dar . 
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Marktanpa s sung : 
Bei  der Wertermittlung i s t  in  Abhängigkeit  von de r Höhe de s vorläufigen 
Sachwert s am f i ktiv s chaden s freien Obj e kt de r ermi tte lte  Sachwert fak­
tor an z ubringen . Die  Berücks i chtigung von bes onde ren obj ektspe z i fi ­
s chen Grundstücksmerkmalen w i e  Ko s ten für Baumänge l /Baus chäden/ In­
stands e t z ungs s tau erfolgt an s chließend ohne Marktanpas sung . 
Durch die Anwendung de s Sachwert faktors  s o l len die allgeme inen Wert­
verhältni s se de s ört l i chen Grunds tücksmarktes  berücks i chtigt werden . 
Die  S achwert faktoren für den ört l i chen Grunds tüc ksmarkt werden vom 
Gemeinsamen Gutachterau s s chu s s e s  bei  der Stadt Calw ermi tte lt  und au f 
Nachfrage mitgete i l t . Die Rückfrage de s Sachverständigen bei der Ge­
s chäft s stelle  de s Geme insamen Gutachterau s s chus s e s  be i der Stadt Calw 
hat e rgebe n ,  das s  de r Sachwert faktor für durch s chnit t l i che Ein- und 
Zwei fami l ienwohnhäuser  bei e inem vorläufigen Sachwert in Höhe von rd . 
€ 5 1 5 . 0 0 0 , - in  Unterrei chenbach de r z e i t  be i rd . 1 , 1 0  l iegt . 

Gemäß § 3 9  ImmoWe rtV i s t  de r vom Gutachterau s s chus s  ermittelte  S ach­
we rtfaktor Aus gangspunkt für die E rmi tt lung de s obj e kt spe z i fi s ch an­
gepa s s ten Sachwert faktors ; d . h .  wertbeeinflus s ende Abwe i chungen de r 
Grunds tücksmerkmale  de s Bewertungsobj e ktes  s ind bei der Fe s t legung de s 
obj e kt spe z i f i s ch angepas s ten Sachwert faktors  angemes sen  z u  berück­
s i chtigen . 

Im vor l i egenden Fal l  we i cht da s Bewertung s obj e kt nach sachvers tändiger 
Einschät zung von den ort sübl ichen , durchs chnittli chen Merkmalen einer  
E in- b zw . Zwe i fami l ienhau sbebauung ab . Und zwar ni cht nur durch Grund­
s tücks z u s chnitt und Lage angrenzend an ein Gewe rbegebiet , s ondern i n s ­
bes ondere auch durch d i e  Gren zbebauung ent l ang de r ö s t l i chen Grund­
s tücksgrenze  durch ein Fabri kgebäude bzw . eine Gewerbehalle  und die 
damit e inhergehende , e rheb l i che opt i s che Beeinträcht igung b zw . die 
nachteil ige Wi rkung der Nachbarbebauung für die vorhandene Wohnnut zung 
( s iehe hierzu  auch die fotografi s che Do kumentation de s S achverständi -
gen vom Ort stermin , Anlage 3 ,  s owie nachfolgende Abbildung ) .  

Abbi l dung 1 :  B l i c k  au f Gren zbebauung 
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Diese  Grenzbebauung bzw . die Ge s amtbebauungs s i tuation wirkt s ich nach 
Einschät zung de s Sachverständigen negat iv au f die Marktgängigke i t  de s 
Bewertungsobj ektes  aus und recht fertigt e inen Abs chlag au f den vom 
Gutachterau s s chus s  mi tgetei lten Sachwertfaktor . Nach s achverständigen 
Erme s sen wi rd das Bewertungsobj e kt daher mit e inem obj e kt spe z i f i s ch 
angepas s ten Sachwert faktor in Höhe von rd . 1 , 0 angeme s sen beurte i l t . 
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Ermittlung Ertragswert (nachrichtlich) 

* Nettokaltmiete (marktübl i ch erz ie lbare Miete / n )  
Flächene inhe i t / en Fläche NKM 

EUR/ qm NKM Mon . qm 
Wohnung Nr. 1 ( UG. , EG. ) 16 3,34 6,25 1 . 020,88 
Wohnung Nr. 2 ( OG. , DG. ) 159,50 6,50 1 . 036,7 5 
2 Ein z e lgaragen (pau s chal ) 80,00 
Summe rd . qm 322,84 2 . 13 7,6 3  

* Bewirt s chaftungs ko sten j ährl i ch v . H .  der 
Netto-Kaltmiete 20,00% 

* j ährl i cher Re inertrag 

* Reinertrag de s Bodens 
(Verz insungsbetrag nur de s Bodenwertante i l s, 
der den Erträgen zu zuordnen i s t ) . 
Bodenwert / -antei l  

114 . 403,00 
* Liegens chaft s z in s s a t z  

3,00% 

* Ertrag der bau l i chen Anlagen 

* Re s tnut zungsdauer der baul . Anl agen 
ge s chät z t  rd . 40 Jahre 

* Barwert faktor bei v . g .  Re s tnut zungsdauer und 
e inem obj ektspe z fi s ch angepas s ten Liegen-
s chaft s z in s  von 3,00% 

* Ertragswert der bauli chen Anlagen 
* Bodenwert de s bebauten Grunds tücks 

Marktangepas s ter vorläufiger Ertragswert 

Be s ondere obj e ktspe z i f i s che Grunds tücksmerkmale  
* Abs chlag ( In s tandhal tungs stau/Baumängel )  
* Zuschlag 
* Ertragswert bebaute s Grunds tück 

! Ertragswert (gerundet) 

* 

+ 

+ 

NKM j ährl i ch 
12 . 250,56 EUR 
12 . 441,00 EUR 

960, 00 EUR 
25 . 6 51,56 EUR 

5 . 13 0, 31 EUR 

20 . 521,25 EUR 

3 . 432,09 EUR 

17 . 089,16 EUR 

23,110 

3 94 . 9 30,49 EUR 
114 . 403, 00 EUR 

509 . 333,4 9  EUR 

50 . 000,00 EUR 
0,00 EUR 

459 . 333,4 9  EUR 

459 . 00 0,00  EUR! 
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Hinwei se zur Ertra gswerte�i t tl un g  

Mi e tansä tze : 
Die Nut zungseinhei ten de s Bewertungsobj ektes  waren zum S t i chtag tei l ­
we i s e  leerstehend und teilwe i s e  eigengenut z t . Für die Ertragswerter­
mi ttlung wurden marktüb l i che , nachhaltig  e r z i e lbare Mietan s ät z e  ge­
wählt . 
Die  Gemei nde Unterrei chenbach ver fügt über  ke inen eigenen Miet spiege l . 
Daher wurden zur  E rmittlung de s marktüb l i chen Mietniveaus für das 
Bewertungs obj ekt vo� Sachverständigen insbes ondere de r zum S t i chtag 
ve rfügbare Miet spiegel von Calw ( Randlagen ) s owie de r Miet spiegel von 
Oberrei chenbach he range z ogen . 

Li egens chaftszinssa tz : 
Zur Fe s t legung de s obj e kt spe z i fi s ch angepas s ten Liegen s chafts z ins s at­
z e s  ( §  3 3  I�oWertV )  wurde vo� Sachverständigen zunäch s t  auf  die  von 
de r Ges chäft s stelle  de s Geme insamen Gutachte rau s s chus s e s  bei der Stadt 
Calw e rhal tenen Angaben zurückgegr i f fen . Die entsprechende Anfrage de s 
Sachverständigen bei de r Ge s chäft s s te l l e  de s Geme insamen Gutachter­
au s s chu s s e s  bei  de r Stadt Calw hat e rgeben , das s  die  übl i che Spanne 
de s L iegens cha ft s z in s s a t z e s  für Ein- und Zwe i fa�i l ienwohnhäuser  in 
Unterre i chenbach de r z e i t  zwi s chen rd . 2 , 0 % und 2 , 5  % l iegt . Ausgehend 
vo� Mitte lwert 2 , 2 5 %  a l s  Bas i s z in s s at z  wurde vo� S achverständigen j e­
doch e in Ri s i koau f s chlag in Höhe von 0 , 7 5  % vorgenommen und damit ein  
obj e kt spe z i f i s ch angepas s ter  Liegens chaft s z in s s at z  in  Höhe von  3 , 0 %  
de r E rtragswertermi ttlung zugrunde ge legt . 
Der Ri s i koau f s chlag berücks i chtigt insbes ondere die Ge s amtbebauung s ­
s i tuation bzw . d i e  Gren zbebauung entlang de r ö s t l i chen Grunds tücks­
grenz e  durch ein  Fabri kgebäude bzw . e ine Gewe rbehalle  und die  damit 
einhergehende , erheb l i che opt i s che Bee inträchtigung bzw . die nachtei­
l ige Wirkung der  Nachbarbebauung für  die  vorhandene Wohnnut zung . Hier­
durch be s teht nach Eins chät zung de s S achverständigen e ine e inge ­
s chränkte Marktgängigkei t de s Bewertungsobj e ktes  b zw . ein  e rhöhtes  
Ver�arktung s - /Ver�ietungsri s i ko ,  we l che s einen Ri s i koaufs chl ag i n  
vorgenannte r  Höhe recht fertigt . 
Nach s achverständiger E i n s chät zung wird das Bewertungs obj e kt mit e inem 
obj e kt spe z i f i s ch angepas s ten Liegen s chaft s z in s s at z  in  Höhe von 3 , 0 %  
zum S t i chtag angeme s sen  beurte i l t . 

Re stnut zungsdauer : 
Die  in  Ansatz  gebrachte wirt s chaft l i che Re s tnut zungsdauer ( RND )  von 
4 0  Jahren wurde unter Berücks i chtigung der Mode l lansät z e  für die üb­
l i che Ge s amtnut zungsdaue r ,  de s Mode l l s  zur  E rmittlung der Re stnut ­
zungsdauer von Wohngebäuden bei Modern i s ierungen (Anl age 1 und 2 de r 
I�oWertV )  s owie unte r Berücks i chtigung von durchge führten Moderni­
s ierungen und de r ange s e t z ten Instandhaltungs�aßnah�en fes tge legt . 
Im Übr igen s t e l l t  die wirt s chaftl i che Re s tnut zungsdauer  im Sachwert­
ve rfahren e ine Mode l l größe dar . 

Bewirtschaft ungskosten : 
Die in  Ans at z  gebrachten Bewi rts chaftung s ko s ten wurden auf der Grund­
lage der a l s  Anl age 3 de r I�oWe rtV veröffentl i chten Mode l lwerte für 
Bewi rts chaftung s ko s ten abgele itet . 
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Zusätzliche Feststellungen 

Gemäß S chät z au ftrag de s Amt s gerichtes  Calw s ind in dem vorliegenden 
Gutachten zusät z l i che Fe ststel lungen zu tre ffen im Hinb l i c k  auf : 

a )  ökologi s che Altlasten : 
Ein  Verdacht au f ökologi s che Altlasten bes teht ni cht . Gemäß s chrift­
l i cher Aus kunft durch da s Landrat samt Calw s ind Al tlas ten (A-Fäl le , 
B-Fäl le , Verdachts fälle , usw . ) n i cht auf dem Grundstück kart iert . An­
läs s l i ch der Obj e ktbegehung s ind dem S achverständigen ke ine Ums tände 
be kannt geworden , die e inen Verdacht auf Alt l a s ten begründen würden . 
Untersuchungen de s Baugrunde s s ind j edoch nicht Gegens tand die s e r  Wer­
termi ttlung und wurden vom Sachverständigen auch n i cht durchge führt . 

b )  Verwalter  und Höhe de s Wohnge lde s : -

c )  Mieter/ Pächter :  
Nach E rkenntni s s en de s Sachverständigen bes teht zum S t i chtag ke in  
Miet- u . / o .  Pachtvertrag . 
Das Bewertungsobj e kt war zum S t i chtag tei l s  leers tehend und te i l s  
eigengenut z t . 

d )  Wohnpre i sbindung ge� . § 1 7  WoBindG : -

e )  Gewerbebetrieb : 
E s  wurde im Ort stermin ke in Gewerbebetrieb ge führt . 

f )  Ma s chinen und Betriebse inri chtungen : 
Im Ort s te rmin waren augen s cheinlich und auf Nachfrage wertrelevante , 
eigentümereigene Mas chinen- und Betriebseinri chtungen n i cht vorhan­
den . 

e )  Energieauswe i s /Energiepa s s : 
Ein  Ene rgieauswe i s  wurde auf Nachfrage nicht vorge legt bzw . i s t  nicht 
vorhanden . 
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Verkehrswert 

*leitung und Begründung des Verfahrens 
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Nach welchem Verfahren der Verkehrswert zu ermitteln ist, rich­
tet sich nach den Umständen des einzelnen Falles. Dabei sind die 
Gepflogenheiten des Grundstücksverkehrs zu beachten. Maßgebend 
ist, wie im allgemeinen Geschäftsverkehr der Verkehrswert er­
mittelt wird. Es dürfen keine Methoden angewendet werden, die 
das Wertbild verzerren (BGH vom 26.10.72 III ZR 78/71 NJW 1973 
S. 287; vom 20.3.75 ZR III 153/73, WM 1975 S. 640). 

Anwendungsfälle für das Sachwe�venahren sind u.a. solche Grund­
stücke, bei denen für den Nutzer nicht die Ertragserzielung im 
Vordergrund steht (BGH vom 13.7.70 VII ZR 189/68, NJW 1970 S. 
2018). Auch hier gilt generell, dass das Sachwertverfahren bei 
solchen Objekten heranzuziehen ist, die am Grundstücksmarkt nach 
Substanzgesichtspunkten gehandelt werden. 

Das gilt vor allem für Einfamilienhäuser; sie sind keine Zins­
objekte im eigentlichen Sinne. Der Eigentümer eines Einfamili­
enwohnhauses rechnet nicht mit einer hohen Verzinsung des in­
vestierten Kapitals und findet sich damit ab, dass sich das 
aufgewendete Kapital geringer verzinst als bei sog. Renten-häu­
sern. Hier stehen persönliche Momente im Vordergrund. Weiter 
betrachtet er sein Haus nicht als zinsabwerfende Kapitalanlage, 
sondern vielmehr sieht er in seinem Haus ein Heim das ihm die 
Annehmlichkeiten des Alleinwohnens verschafft. Insofern ist es 
sinnvoll u. sachgerecht in diesem Marktsegment vom Sachwert aus­
zugehen. Diese Auffassung hat sich auch in der Rechtsprechung 
durchgesetzt (BGH vom 13.7.70 VII ZR 189/68 NJW 1970 S. 2018; 
vom 6.12.74 V ZR 95/73, WM 1975 S. 256; vom 16.6.77 VII ZR 2/76, 
WM 1977 S. 1055, 1058; OLG Köln vom 28.8.62 9 U 28/58, MDR 1963 
s .  411). 
Bei Zweifamilienhäusern, bei denen die Eigennutzung im Vorder­
grund steht, sollte ebenfalls auf den Sachwert abgestellt werden 
(BGH vom 13. 7. 70 VII ZR 189/68, NJW 1970 S. 2018). 
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Das Ertragswertve�ahren ist bei solchen bebauten Grundstücken anzu­
wenden, die zur Ertragserzielung (durch Vermietung oder Verpach­
tung) bestimmt sind oder für Produktions- oder Dienst-leistungs­
zwecke eigengenutzt werden (BGH vom 13.7.70 VII ZR 189/68, NJW 
1970 S. 2018; vom 16.6.77 VII ZR 2/76, WM 1977 S. 1055). Wird 
das betreffende bebaute Grundstück als Renditeobjekt angesehen, 
so wird der Grundstückswert wesentlich durch den nachhaltig er­
zielbaren Grundstücksertrag bestimmt. Dem Käufer eines derarti­
gen Grundstücks kommt es in erster Linie darauf an, welche Ver­
zinsung ihm das investierte Kapital einbringt (OLG Hamburg vom 
24.4.70 I U 17/69, WM 1970 S. 945, 948). 

Das Ertragswertverfahren wird z.B. für Mietwohngrundstücke, Ge­
schäftsgrundstücke, Bürohäuser, Ladengeschäfte, gemischtge­
nutzte Grundstücke, Objekte des produzierenden Gewerbes wie auch 
bei Verwaltungsgebäuden, Bank- und Kreditinstituten sowie ge�. 
BGH auch bei Hotels als sachgerechte Methode zur Ermittlung des 
Verkehrswertes angesehen. 

Die Wertermittlung von Eigentumswohnungen kann ge�. WertV bzw. 
ImmoWertV grundsätzlich nach dem Vergleichs-, Ertrags- u. Sach­
wertverfahren erfolgen. 
Ge�. führender Fachliteratur (Kleiber/Fischer/Werling; Ver-
kehrswertermittlung von Grundstücken; 9. Auflage 2020, Bundes­
anzeiger Verlag, V, Rdn. 59-61) kommt das Sachwertverfahren bei 
der Marktwertermittlung von Eigentumswohnungen jedoch eher nur 
in Ausnahmefällen zur Anwendung. Auch das Ertragswertverfahren 
kommt für die Marktwertermittlung von Eigentumswohnungen in Be­
tracht; vor allem dann, wenn es sich um Wohnungen handelt, die 
neben der Eigennutzung vornehmlich zum Zwecke der Vermietung 
gehalten werden. Vorrangig ist bei der Marktwertermittlung von 
Eigentumswohnungen allerdings das Vergleichswertverfahren, wenn 
geeignete Vergleichspreise in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen. 
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Das Vergleichswertve�ahren - eine ge�. BGH-Rechtsprechung (BGH Urt. 
vom 18.9.1986 - III ZR 83/85 -, EzGuG 4.111; vom 6.11.1958 - III 
ZR 147/57 -, EzGuG 11.15) anerkannte Schätzmethode - basiert auf 
der Überlegung, den Verkehrswert eines Wertermi ttl ungsobj ekts 
aus der Mittelung von zeitnahen Kaufpreisen vergleichbarer 
Grundstücke festzustellen. 
Das Verfahren führt im Allgemeinen direkt zum Verkehrswert und 
ist deshalb z.B. dem Sachwertverfahren überlegen, bei dem der 
ermittelte (vorläufige) Sachwert ggf. noch durch Marktanpas­
sungszu- oder -abschläge bzw. durch die Anwendung von Sachwert­
faktoren zu korrigieren ist. Der Vorgang der Marktanpassung ent­
fällt i.d.R. beim Vergleichswertverfahren, da sich die jeweilige 
Marktsituation bereits in den Kaufpreisen der Vergleichsobjekte 
widerspiegelt. Das Vergleichswertverfahren kann grundsätzlich 
bei der Verkehrswertermittlung unbebauter und bebauter Grund­
stücke zur Anwendung kommen. 

Für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens müssen Kauf­
preise geeigneter Vergleichsgrundstücke zeitnah zum Wertermitt­
lungsstichtag in ausreichender Anzahl bekannt sein und die Wer­
termittlungsobjekte müssen auch hinreichend vergleichbar sein. 
Bei einer nicht ausreichenden Anzahl von Vergleichs-objekten und 
insbesondere auch bei heterogenen Grundstücks-qualitäten kann 
das Vergleichswertverfahren keine sachgerechte Anwendung finden. 

Gemäß BGH-Rechtsprechung, I�oWertV und führender Fachliteratur 
wurde der Verkehrswert vom Sachwertverfahren abgeleitet. Zur 
Plausibilisierung wurde das Ertragswertverfahren herangezogen 
und der Ertragswert nachrichtlich ausgewiesen. 

Der Verkehrswert wurde daher unter Beachtung der z¤ Wertermitt­
lungsstichtag bekannten Marktlage und unter *wägung aller wert­
besti�enden Umstände sowie unter Würdigung des angewandten 
stichtagsbezogenen Wertermittlungsverfahrens u. dessen Aussage­
fähigkeit ermittelt. 
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Der Verkehrswe rt für das (mit einem Zweifamilienwohnhaus (Haushälfte ) 
nebst Garagen) bebaute Grunds tück Fl s t . -Nr . 8 7 / 6  in  7 5 3 9 9  Unterre i ­
chenbach , Kirchstraß e 1 2 / 1  wurde gemäß den vor s tehenden Aus führungen 
und Berechnungen zum Wertermittlungs s t i chtag 0 8 . 0 4 . 2 0 2 4  ermittelt  zu  

EUR 465.000,00 
(in Worten : Vierhundertfünfundsechzigtausend Euro) . 

De r Sachverständige be s cheinigt durch se ine Unte r s chri ft z u ­
gleich ,  das s  ihm ke ine de r Ablehnungs gründe entgegens t ehen , au s 
denen j emand a l s  Bewe i s z euge oder  S achverständige r ni cht z u l ä s ­
s i g  i s t  oder se inen Aus s agen keine vo l l e  Gl aubwürdigke it  be ige­
me s s en werden kann. 

Gaggenau , 2 6. 0 4. 2 0 2 4  

Hinweis : Die digitale Ausfertigung des Gutachtens enthält statt einer eigenhändigen Unterschrift die qualifizierte elektronische Signatur des Sachverständigen. 

Der S achve rständige 

Urheberschutz , al le Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist ausschließ lich für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung und/oder Ver­wertung durch Dritte ist nur mit meiner schriftlichen Genehmigung gestattet. 
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Wohn- una N utz§äche 41 
WphÚ• und Nutz.̈ äche 02 
Wohn- und Ni itzflä(he Gemei {scha© 
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Unte rgesch9ss Nutedf äche 
Geme1nśëaftsr� u me 
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02 

01 l1 ErdgesGho�s Wohnfüiche 
Gemei nschaft�räu me 
01 
lob�ge�ss Wohn�läch
 
02  

Ol  

Gesamtflä�hen 

Gemel n schafü;räum e 
01  
02 

1 Gesamt Nunfläche 
Geń ei ł�chìfts¦um e 
Oi  
0< 

f A�ssen�i,che� 
G,a rt,;m h,u.ts -G emeinschaª 
G,mige 02 
Stellplatz Gemainsc ha« 

fläche T_erra$se und Üalkon ®-s.% 

.1 ,072,90 ml 
183,79 m 
176}­2 m2 

70,7$ m2 

108, 62 m" 

62, 69 ml 
28,s i m2 
17142 m�

, 8,mÚ m2 

i 33,4´ m� 
101,4� m� J 

58,0§ mÛ 
5 8,Q· m 2 

322,84 m2 

�,06 Ņf 
1ss·, 2 3  m' 
159,50 m� 
iS,62 }� 1 

Q2,69 m2 

� &,Sl m 2 

1 7,42 m 2 

2-3,R m �  
�5,28 m �  
1 1 1 50 m 2 

oahchoss· Höhe 0·1 m ke i o� Wohnfüiche / HoÝ� .
-im· WQh nfl.�cne SÌ 
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